
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 46 (1930)

Heft: 29

Artikel: Vom Bau des Rheinkraftwerkes Ryburg-Schwörstadt [Schluss]

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-577033

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 20.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-577033
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


«Pttftt. <xm»m.»,atttttnfl („»ret^etôîaîn 339

Mufergruppen, bann für geuerlöfchetnrichtungen unb
ßauSanfdölöffe ta ber Seeburg. @8 hanbelt ffdh um
etwa 1800 m Settungen non 125 unb 100 mm ®urdh-
«effet, fowte um 5 £pbranten. ®er Softenooranfdfjlag
ffeOt <t) auf S«- 31,000. ®abei îann man mit einem
®taatë6eitrag non gr. 8300 unb Beitrag etneë ißrioaten
oon gr. 7500 rennen, fo baß btefe îleuanlage bte @e<

meinbe noch mit gr. 15,200 belaften wirb.
®ie StenonationSarbettcn an bec Stirere Santa

ïUaria begli angtolt in Sugano, bte ©emälbe non
Sernarblno Suini enthält, geben ihrer Sollenbung ent--

gegen. am 25. DEtober wirb bie feierliche Ibtiabme
bet arbeiten burdb bte Eirdhttdfjen unb weltlichen Sehörben
unb Sßertreter ber Äünftlerwelt ftattfinben. anberntagS
wirb bie Sirdfje nadb langer llnterbredbung wteber feter»
ltd) bem ©otteSbtenft übergeben.

Born $au des 9Hti«lriftitrt«
$lhn*6<Kjrftièt.

(Sotrefponbenj.) (Sdjlufs.)

5. ®er Sau Der Turbinen unb ©eneratoren.
©egenwärtig bieten bte äftontagearbeiten ber Turbinen

unb ©eneratoren am meiften Qntereffe.
abbilbung 9tr. 6 jeigt bie Turbine not bem ©tabau.

Set Sergletch mit bem üfftann redf)t§ auf ber Setter gibt
einen Segriff oon ben febr großen Ibmeffungen: RreiS»
butdbmeffer über bie glfigel 7,00 m, ®urctimeffer beim
obettt SRab 9,7 m, fpôffe ber Turbine etwa 9,5 m.

abbilbung 9fa. 7 jetgt eine Innenaufnahme ber nörb
ticken tpälfte beë 128 m langen, 21 m hohen unb 18 m
breiten ättafcljlnenhaufeS. SJtan ficht tn ber SJtitte bte

Baugrube für ben ©enerator IV. auf bie Turbine Eommt
ier°@enerator, ber oon ihr angetrieben wirb.

2 Slbbtlbung 6.

e 9fr, II dot beut ©tnbau; Stufnafjnte gegen bie ©itbwanb
beb SJiafdjinenfjaufeb.

31 b b i I b it n g 7.

SWafdjinenftauS gegen Slotben ©aufteile be§ ®enerator§ IV.

®le 2lbbitbungen 5Rr. 8, 9 unb 10 jeigen bte ©ene«
ratoren III, II unb I in oerfchtebenen Saujuftänben.
®a§ Saufrab beS ©eneratorS heißt SRotoc. ®te ihn um«
fdfjlteßenbe $flHe wirb Stator genannt.

abbilbung 9Ir. 8 geigt eine aufnähme tn bte îtefe
ber SaufteHe für ben ©enerator III, mit Unterteil unb
Seitenwänben be§ Stators.

tgn abbilbung 9lr. 9, gegen bie Sübwefiecte beS

SWafdhtnenhaufeë, haben wir oor un§ ben SRotor für ben
©enerator II.

abbilbung 97r. 10 gibt einen Segriff oom beinahe
fertig erftellten ©enerator I, rechts unten ©enerator II.

3e jwei ber mit ben Saplanturbinen oerbunbenen
©eneratoren für eine ïïtormalletftung oon 32,500 kVA
würben ber girma Srown, Sooeri & ©o., Saben unb
Srown, Sooeri & @o., SRannheim, in auftrag gegeben.

DEtober b. gt. foHen bte beiben erften aggregate in
Setrieb genommen werben ; bie beiben anbern folgen im
nächften 3ahr.

6. Sdhlußbentetlnngen.

3Jlit ben Sauarbeiten würbe im grühiahr 1927 be=

gönnen. Sie Eonnten programmgemäß eingehalten werben.

güt bie beftehenbe Schiffahrt mußte eine Sahn»
rampe erfteUt werben. Sie beftabet fidh am Schwerer«

SIbbtlbung 8.

©aufteile beb ©enerator? III. Stator oon oben gefetien.

Muftr. fchwetz. Ya»dw.>Zrlttmg („MetflerUM-; 33S

Häusergruppen, dan» für Feuerlöschetnrichtungen und
Hausanschlüsse in der Seeburg. Es handelt sich um
etwa 1800 m Leitungen von 125 und 100 wm Durch,
niefser, sowie um 5 Hydranten. Der Kostenvoranschlag
stellt sich auf Fr. 31.000. Dabei kann man mit einem
Ttaatsbeitrag von Fr. 8300 und Beitrag eines Privaten
von Fr. 7500 rechnen, so daß diese Neuanlage die Ge<
inetnde noch mit Fr. 15,200 belasten wird.

Die Renovationsarbeiten an der Kirche Santa
Maria degli Angioli in Lngano, die Gemälde von
Bernardino Luini enthält, gehen ihrer Vollendung ent
gegen. Am 25. Oktober wird die feierliche Abnahme
der Arbeiten durch die kirchlichen und weltlichen Behörder,
und Vertreter der Künstlerwelt stattfinden. Anderntags
wird die Kirche nach langer Unterbrechung wieder feier-
llch dem Gottesdienst übergeben.

Vm Bau des RheinWtimkes
RtMrg-Schiviirstà

(Korrespondenz.) (Schluß.)

5. Der Bau der Turbinen und Generatoren.
Gegenwärtig bieten die Montagearbeiten der Turbinen

und Generatoren am meisten Interesse.
Abbildung Nr. 6 zeigt die Turbine vor dem Einbau.

Der Vergleich mit dem Mann rechts auf der Leiter gibt
einen Begriff von den sehr großen Abmessungen: Kreis-
durchmesser über die Flügel 7,00 m, Durchmesser beim
obern Rad 9,7 m, Höhe der Turbine etwa 9,5 m.

Abbildung Nr. 7 zeigt eine Innenaufnahme der nörd
lichen Hälfte des 128 m langen, 21 m hohen und 18 m
breiten Maschinenhauses. Man sieht in der Mitte die
Saugrube für den Generator IV. Auf die Turbine kommt
d<Generator, der von ihr angetrieben wird.

2 Abbildung t>.

Nr. II vor dem Einbau; Aufnahme gegen die Südwand
des Maschinenhauses.

Abbildung 7.

Maschinenhaus gegen Norden Baustelle des Generators IV.

Die Abbildungen Nr. 8, 9 und 10 zeigen die Gene-
ratoren III, II und I in verschiedenen Bauzuständen.
Das Laufrad des Generators heißt Rotor. Die ihn um-
schließende Hülle wird Stator genannt.

Abbildung Nr. 8 zeigt eine Aufnahme in die Tiefe
der Baustelle für den Generator III, mit Unterteil und
Seitenwänden des Stators.

In Abbildung Nr. 9, gegen die Südwestecke des
Maschinenhauses, haben wir vor uns den Rotor für den
Generator II.

Abbildung Nr. 10 gibt einen Begriff vom beinahe
fertig erstellten Generator I, rechts unten Generator II.

Je zwei der mit den Kaplanturbinen verbundenen
Generatoren für eine Normalletftung von 32,500 KV^
wurden der Firma Brown, Boveri à Co., Baden und
Brown, Boveri à Co.. Mannheim, in Auftrag gegeben.

Im Oktober d. I. sollen die beiden ersten Aggregate in
Betrieb genommen werden; die beiden andern folgen im
nächsten Jahr.

6. Schlußbemerkuugeu.

Mit den Bauarbeiten wurde im Frühjahr 1927 be-

gönnen. Sie konnten programmgemäß eingehalten werden.

Für die bestehende Schiffahrt mußte eine Kahn-
rampe erstellt werden. Sie befindet sich am Schweizer-

Abbildung 8.

Baustelle des Generators III. Stator von oben gesehen.
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21bbilbung 10.

Sauftelle be§ ©eneratorS I; ©enerator faft Doüenbet.

ufer, füblidfj bet erften SDBehröffnung. Ober» unb unter«
halb ber SBehrEtone jtnb Stampen mit 15 % Stetgung
erfteKt, mit £oljroHen in etma 2,5 m Slbftänben; oer«
mittelft ©piß unb ©etljug Eönnen bte Kähne nom Ober«

jum Untermalet ober umgeEehrt beförbert merben. gfir bie

Eünfiige ©rößfdEjiffahrt ift eine ©dhleufe non 135 x12 m
oorgefehen, ebenfalls auf ©chmeijerfeite. 3tn bie Sau«
ïoften ber erften @t|Ieufe unb ber bajugehörigen Sor«
bäfen ift baS KraftroerE bis jur §älfte, böcbftenS im
Setrage non 1,5 SRiflionen granEen beitragspflichtig.

®aS KraftmerE fRgburg'Schmörftabt 9l.<@. ift auf
Serlangen ber beibfeitigen ^Regierungen — menn bte

SRÜdtficht auf bte Schiffahrt eS erforbert — oerpflidjtet,
baS KraftmerE Steu-SRhehifelben auszubauen, fo meit bieS

mirtfchafitidh möglich unb eine genügenbe Serjtnfung beS

anjulegenben Kapitals ju ermatten ift. |)etrfdjt hierüber
SReinungSoerfdhtebenheit, fo entfdjeibet ein ©chtebSgericht.
®er SfaSbau biefeS SBerEeS ift, ba bie ermähnten Sor«
auSfeßungen Eaum je gegeben fein merben, ntdjt mahr»
fcheinlid).

®amit bte ©tauftufe ©ädfIngen burch ben Slufftau
beim KraftmerE 5Rpburg>©dhmörftabt nicht benachteiligt
merbe, muß biefeS auf Serlangen ber Sehöcbe bem
fpätern KraftmerE ©äcEtngen ben ©nergleauSfafl, ber
burch ben höheren ©tau entftehen füllte, burch Steferung
»on Strom ober gegen ©ntfdhäbigung auf anbete SBeife
erfeßen.

Stach alblauf ber Serletljung (Konjeffton) ift ber
Kanton largau jufammen mit bem Sanbe Saben be=

fugt, bte bem Unternehmen gehörenben ©runbftücEe
nebfi ßugehör unb bie auf öffentlichem Soben errichteten
Slnlagen, bte jum Setrieb beS SBafferEraftmerEeS btenen,
Iaften= unb Eoftenfret an fleh ju jiehen. gär bie jut @r«

jeugung unb gortleitung ber eleEtrifdfjen Energie btenen«
ben Stechte unb Slnlagen, fomte btejenigen ©runbftfidfe,
auf benen SermaltungSgebäube ober ®tenftmohnungen
flehen, roitb etne angemeffene, bem bannjumaltgen ©ach«
roert entfpredfjenbe unb im Streitfall burch ©achoer«
ftänbige feftjufehenbe ©ntfdhäbigung bejahlt.

SHuf Serlangen beS KraftmerEeS finb bte Staaten oer«
pflichtet, auch bte übrigen ©runbftüdfe, Stechte unb Slnlagen
gegen bie oorgefehene ©ntfdhäbigung ju übernehmen.

®er Kanton Slargau unb baS Sanb Saben Eönnen
baS ganje KraftroerE auf je fünfjährige Soranjeige hin
nach Setfluß oon 40, 50 unb 60 SetrtebSjaljren laften»
frei ju ©igentum erroerben. ®er tn ©olb ju berechnenbe
StfidtEaufSprelS ift gleich bem arithmetifdfjen SJtittel aus
bem ©rfteüungSroert unb bem ©efchäftSmert, gut Se-
recljtiung beS ©rfteßungS» unb ©efchäftSmerteS ßnb im
einjelnen angemeffene unb auch fonft übliche Seftim*

mungen getroffen; im ©treitfafle ift bie Summe burch

©adhoerftänbige feftjufetsen.
Set etner QahreSabgabe oon 600 SDtiflionen kWh

unb 60 SOtiflionen granEen SauEoften mürben fleh bie

©trompreisEoften theoretifch auf etmaS mehr als 1 SRp./

kWh fteflen. ®a aber Eaum bie ganje etjeugbare SJlenge

oollftänbig abgefegt merben Eann, fo bürften bie ©e=

ftehungSEoften ab SBetE in ber £>öhe oon etma 1,5 SRp./

kWh Hegen. ®te fchmanEenben Seiftungen, inSbefonbere
ber be'oeutenbe Infafl oon Stacht« unb ©onntagStraft,
laffen ben gufammenfdhluß mit ®ampflraftroerEen ober

mit bem oon ber babifdjen Stegterung geplanten ©chludj«

feemerE als münfchenSroert erfc|etnen. ®amit Eönnte für

beibe ®elle ein üluSgleich gefdhaffen merben. ©in Seil

ber Kräfte beS SBerEeS Stpburg=©dhmörftabt foH oorau8>

fichtlich. für ben eleEtrifdhen Setrieb babifdfjer ©trecten

ber SteidhSbahn Sermenbung finben.

UoHt$»irt«bafi.
®«S SunbeSgefeg fiber bie berufliche SIuSbilDw

3lm 30. ©eptember ift bte SleferenbumSfrift für beS

SunbeSgefeh über bie berufliche luSbilbung, baS in ber

legten Qunifeffion oon ben eibgenöffifchen Stäten geneh'

migt morben ift, unbenüfct abgelaufen. ®amit ift M
©efet} juftanbe geEommen. Seoor ber SunbeSrat ben

Seginn fetner SBirEfamEeit feftfefct, roiH er bte Serteilung

ber Aufgaben unb Sefugniffe jmifdhen Sunb unb Rott'

tonen abElären. ®enn bas ©efefc fteHt tn ftartem SJtofi*

auf baS ßufammenmirEen oon Sunb, Kantonen unb 8«'

rufSoetbänben ab. Sor allem hobelt eS fleh barum«

fleh fchlüffig ju machen, roaS tn ber SolljugSoerorbtiuns
beS SunbeSrateS Aufnahme flnben unb mte eS georbnet

merben foil. Sticht alle bem Sunb übertragenen w
gaben unb Sefugniffe bebürfen einer abfchließenbeti Rf

gelung tn ber SoüjugSoerorbnung. Siele fragen »et«

ben erft fpäter auf Sorfdfjlag ber Kantone ober bet

SetufSoerbänbe jur ©ntfdfjetbung gelangen. Ilm m®

bie Sluffaffungen ber KantonSregterungen unb bet: w'
rufSoerbänbe ju oernehmen, richtet baS eibgenöpv
SolESmirtfchaftSbepartement an btefe ein KretSf^retben,

roorln eS fle um ihre Sluffaffung anfragt. @3

unter anberm auch barauf hl"» baß gragen oon o«'

mtegenb tedhnifcher Statur eine längere Sorbereltung «'

3t» Jllustr. schwetz. Haudw.-Zeitung („Meisterblatt") Nr. A

Abbildung I»,
Baustelle des Generators l; Generator fast vollendet.

ufer- südlich der ersten Wehröffnung. Ober- und unter-
halb der Wehrkrone sind Rampen mit 15°/o Steigung
erstellt, mit Holzrollen in etwa 2.5 m Abständen; ver-
mittelst Spill und Seilzug können die Kähne vom Ober-
zum Unterwasser oder umgekehrt befördert werden. Für die

künftige Großschiffahrt ist eine Schleuse von 135 x12 m
vorgesehen, ebenfalls auf Schweizerseite. An die Bau-
kosten der ersten Schleuse und der dazugehörigen Vor-
Häfen ist das Kraftwerk bis zur Hälfte, höchstens im
Betrage von 1,5 Millionen Franken beitragspflichtig.

Das Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt A.-G. ist auf
Verlangen der beidseitigen Regierungen — wenn die

Rückficht auf die Schiffahrt es erfordert — verpflichtet,
das Kraftwerk Neu-Rheinfelden auszubauen, so weit dies
wirtschaftlich möglich und eine genügende Verzinsung des
anzulegenden Kapitals zu erwarten ist. Herrscht hierüber
Meinungsverschiedenheit, so entscheidet ein Schiedsgericht.
Der Ausbau dieses Werkes ist, da die erwähnten Vor-
aussetzungen kaum je gegeben sein werden, nicht wahr-
scheinlich.

Damit die Staustufe Säcktngen durch den Aufstau
beim Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt nicht benachteiligt
werde, muß dieses auf Verlangen der Behörde dem
spätern Kraftwerk Säcktngen den Energieausfall, der
durch den höheren Stau entstehen sollte, durch Lieferung
von Strom oder gegen Entschädigung auf andere Weise
ersetzen.

Nach Ablauf der Verleihung (Konzession) ist der
Kanton Aargau zusammen mit dem Lande Baden be-

fugt, die dem Unternehmen gehörenden Grundstücke
nebst Zugehör und die auf öffentlichem Boden errichteten
Anlagen, die zum Betrieb des Wasserkraftwerkes dienen,
lasten- und kostenfrei an sich zu ziehen. Für die zur Er-
zeugung und Fortleitung der elektrischen Energie dienen-
den Rechte und Anlagen, sowie diejenigen Grundstücke,
auf denen Verwaltungsgebäude oder Dienstwohnungen
stehen, wird eine angemessene, dem dannzumaltgen Sach-
wert entsprechende und im Streitfall durch Sachver-
ständige festzusetzende Entschädigung bezahlt.

Auf Verlangen des Kraftwerkes find die Staaten ver-
pflichtet, auch die übrigen Grundstücke, Rechte und Anlagen
gegen die vorgesehene Entschädigung zu übernehmen.

Der Kanton Aargau und das Land Baden können
das ganze Kraftwerk auf je fünfjährige Voranzeige hin
nach Verfluß von 40, 50 und 60 Betriebsjahren lasten-
frei zu Eigentum erwerben. Der in Gold zu berechnende
Rückkaufspreis ist gleich dem arithmetischen Mittel aus
dem Erstellungswert und dem Geschäftswert. Zur Be-
rechnung des Erfiellungs- und Geschäftswertes find im
einzelnen angemessene und auch sonst übliche Befiim-

mungen getroffen; im Streitfalle ist die Summe durch

Sachverständige festzusetzen.
Bei einer Jahresabgabe von 600 Millionen KM

und 60 Millionen Franken Baukosten würden sich die

Strompreiskosten theoretisch auf etwas mehr als 1 Rp./
K VVti stellen. Da aber kaum die ganze erzeugbare Menge

vollständig abgesetzt werden kann, so dürften die Ge-

stehungskosten ab Werk in der Höhe von etwa 1,5 Rp./

kà liegen. Die schwankenden Leistungen, insbesondere
der bedeutende Anfall von Nacht- und Sonntagskraft,
lassen den Zusammenschluß mit Dampfkraftwerken oder

mit dem von der badischen Regierung geplanten Schlich
seewerk als wünschenswert erscheinen. Damit könnte D
beide Teile ein Ausgleich geschaffen werden. Ein Teil

der Kräfte des Werkes Ryburg-Schwörstadt soll voraus-

fichtlich für den elektrischen Betrieb badischer Streckn
der Reichsbahn Verwendung finden.

volluwirttckä
Das Bundesgesetz über die berufliche Ausbildung

Am 30. September ist die Referendumsfrist für das

Bundesgesetz über die berufliche Ausbildung, das in der

letzten Junisession von den eidgenössischen Räten geneh-

migt worden ist, unbenützt abgelaufen. Damit ist das

Gesetz zustande gekommen. Bevor der Bundesrat den

Beginn seiner Wirksamkeit festsetzt, will er die Verteilung

der Aufgaben und Befugnisse zwischen Bund und Kan-

tonen abklären. Denn das Gesetz stellt in starkem Maße

auf das Zusammenwirken von Bund, Kantonen und Be-

rufsverbänden ab. Vor allem handelt es sich darum,

sich schlüssig zu machen, was in der Vollzugsverordnung
des Bundesrates Aufnahme finden und wie es geordnet

werden soll. Nicht alle dem Bund übertragenen Auf-

gaben und Befugnisse bedürfen einer abschließenden Re-

gelung in der Vollzugsverordnung. Viele Fragen wer-

den erst später auf Vorschlag der Kantone oder der

Berufsoerbände zur Entscheidung gelangen. Um mw

die Auffassungen der Kantonsregterungen und der Be-

rufsverbände zu vernehmen, richtet das eidgenössisch'

Volkswirtschaftsdepartement an diese ein Kreisschreibe»,

worin es sie um ihre Auffassung anfragt. Es weis>

unter anderm auch darauf hin, daß Fragen von vor-

wiegend technischer Natur eine längere Vorbereitung oe>
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